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Ihr Urlaubsland FRANKREICH / PARIS

Diplomatische Vertretung
Österreichische Botschaft: 6, rue Faber, F-75007 Paris; 
Tel.: 0033 / 1 / 40 63 30 63, Fax: 0033 / 1 / 45 55 63 65; 
E-mail: paris-ob@bmaa.gv.in

Landeswährung
Italien gehört zur EURO-Zone. Kreditkarten werden im 
Allgemeinen akzeptiert.
 
Personaldokumente
Ein Reisepass ist für die Einreise erforderlich. Der Pass 
darf zwar bis zu 5 Jahre abgelaufen sein, das franzö-
sische Innenministerium weist aber darauf hin, dass eine 
Identifizierung des Reisenden auf der Basis des mitge-
führten Reisedokuments (Übereinstimmung des Fotos im 
Reisepass mit tatsächlichem Aussehen) gewährleistet 
sein muss. Der nationale Führerschein ist kein gültiges 
Grenzdokument.
Bitte beachten Sie: Bei Flugreisen kann aufgrund der 
Beförderungsbestimmungen einiger Airlines Passa-
gieren mit abgelaufenem Reisepass die Beförderung 
verweigert werden.
Kinder: Jedes Kind benötigt für Auslandsreisen einen 
eigenen Pass oder – sofern es nach den Einreisebestim-
mungen des Gastlandes zulässig ist – einen Personalaus-
weis. 

Die Eintragung im Reisepass eines Elternteils gilt seit die-
sem Zeitpunkt nicht mehr. 
Mehr Infos: www.help.gv.at

Einfuhr & Ausfuhr
Die Mitnahme von Waren zum persönlichen Bedarf ist 
durch die Bestimmungen der Europäischen Union gere-
gelt, nähere Auskünfte zum freien Warenverkehr in der EU 
erhalten Sie auch beim Bundesministerium für Finanzen.
Für von österreichischen Geldinstituten ausgegebene 
Bankkarten gibt es keine besonderen Beschränkungen. 
Da nicht überall mit Kreditkarte gezahlt werden kann 
und Bankomaten außerhalb der Großstädte bzw. Touris-
tenzentren nicht flächendeckend vorhanden sind, wird 
empfohlen, ausreichend Barmittel mitzuführen. Reisende 
sollten sich regelmäßig über die aktuellen Entwicklungen 
informieren.
Der Erwerb und die Ausfuhr von Antiquitäten sind ohne 
Genehmigung des Kulturministeriums verboten und straf-
bar. 
Weitere Informationen zu den Einfuhrbestimmungen 
nach Österreich entnehmen Sie bitte: www.bmeia.gv.at
Artenschutz: Um sich beim Souvenirkauf nicht strafbar 
zu machen, empfiehlt es sich auf tierische und pflanz-
liche Reisemitbringsel zu verzichten.

Zeitdifferenz zu Österreich
Keine

Telefonvorwahl
Österreich – Frankreich 0033 / Frankreich – Österreich 
0043.

Stromspannung
230 Volt, 50 Hz – Wechselstrom, teilweise auch noch drei-
polige Steckdosen in Verwendung (Adapter erforderlich).

Öffnungszeiten
Die meisten Geschäfte sind von 9.00 bis 19.00 Uhr durch-
gehend geöffnet, montags bis samstags. Manche kleine 
Geschäfte können jedoch um die Mittagszeit zwischen 
12.00 und 14.00 Uhr geschlossen sein oder montags 
Ruhetag haben. An Sonn- und Feiertagen sind Geschäfte 
üblicherweise geschlossen, doch es gibt Ausnahmen. 
Während der Woche haben die meisten Kaufhäuser an 
einem Tag verlängerte Öffnungszeiten bis 21.00 Uhr. 
Die Supermärkte sind je nach Stadtviertel täglich, außer 
sonntags, bis 20.00 Uhr, 21.00 Uhr oder 22.00 Uhr ge-
öffnet.
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Ihr Urlaubsland FRANKREICH / PARIS

Trinkgeld
Bei Rechnungen in Restaurants und Cafés ist bereits 
eine Servicepauschale von 15 % enthalten (wird auf der 
Rechnung ausgewiesen). Wenn Sie mit dem Service und 
dem Essen zufrieden waren, dann können Sie dies in 
Form eines „pourboire“ (dt. Trinkgeld) ausdrücken. Das 
Trinkgeld wird einfach auf den Tisch gelegt. In Frankreich 
wird beim Bezahlen nicht aufgerundet. Bei Zahlung mit 
Kreditkarte gibt man das Trinkgeld in bar.

Metro & Taxi
Das beste und am häufigsten benutzte Fortbewegungs-
mittel ist die Metro. Insgesamt gibt es 14 Metrolinien. 
Ticket t+: Einzelfahrscheine 1,90, 10er-Fahrscheinheft 
(Carnet) Erw. 14,50, Kd. 4-9 J. 7,25. Ein Carnet ist nicht 
personengebunden und kann daher von mehreren Per-
sonen genutzt werden. 
Ein ticket+ kann für eine Fahrt mit der Metro, der RER 
in Zone 1, dem Linienbus oder der Straßenbahn genutzt 
werden. Mit einem ticket+ kann man von Metro zu 
Metro, von Metro zu RER, von RER zu RER und von Bus 
zu Bus umsteigen. 
Es verliert seine Gültigkeit, sobald man die Metro (RER, 
Straßenbahn, etc.) verlässt. 

Für Linienbusse in Paris gilt: Mit einem ticket+ kann 
man innerhalb von 1,5 Stunden beliebig von Bus zu Bus
umsteigen, nur nicht auf derselben Linie. 
Das ticket+ kann man entweder einzeln oder als Carnet 
(10 Einzelfahrscheine) an den Schaltern und Automaten 
jeder Metro- und RER-Station kaufen. Tickets, die in 
Busse gelöst werden, sind etwas teurer.
Die ersten Metros fahren morgens ab 05.30 Uhr, die letz-
ten kommen bereits gegen ca. 00.45 Uhr an den Endsta-
tionen an. Empfehlenswert ist der App „Next Stop Paris“ 
– der Metro-Fahrplan funktioniert auch im Offline-Modus. 
Wer erst später nach Hause möchte, kann mit einer der 
zehn Nachtbuslinien (Noctilien) oder mit dem Taxi fahren.

Taxis sind – relativ – günstig, eine Fahrt von einem Ende 
der Stadt zum anderen kostet ca. 15,–. Das weiße Licht 
auf dem Dach zeigt an, dass das Taxi frei ist, ein oranges 
Licht sagt, es ist besetzt. Taxis nehmen nur bis zu 3 Per-
sonen mit, der Beifahrersitz bleibt unbesetzt. 
Falls Sie zu Viert sind, können Sie versuchen, dem Ta-
xifahrer ein größeres Trinkgeld anzubieten, damit er Sie 
trotzdem mitnimmt. 
Falls Sie ein Taxi telefonsisch bestellen und zu Viert fah- 
ren wollen, können Sie den Hotelportier bitten, diese 
Möglichkeit zu erfragen.

Sollten Sie mit einer Kreditkarte bezahlen möchten, 
sollten Sie dies bei der telefonischen Bestellung angeben.
Für einen Beleg/eine Quittung fragen Sie im Taxi auf 
Französisch nach einem „un recu“ oder „une fiche“.

Paris Visité Pass ist ein spezielles Touristen-Ticket, das 
für die Zonen 1-3 bzw. 1-5 erhältlich ist. Die Zonen 1-3 
des Paris Nahverkehrsnetz decken dabei das gesamte 
Stadtgebiet ab, mit den meisten Sehenswürdigkeiten.
Je nach Zone können Sie auch unbegrenzt die Verkehrs-
mittel der Metrolinien, PER Linien, Buslinien, Straßen-
bahnlinien und die Seilbahn von Montmartre nutzen. 
Weiters erhalten Sie Ermäßigungen in verschiedenen 
Museen und Geschäften der Stadt.

Alle Angaben über Personaldokumente sowie De-
visen-, Ein- und Ausreisebestimmungen beziehen 
sich auf Reisende mit österreichischer Staatsbürger-
schaft, Stand Mai 2019. 
Für nachträgliche Änderungen übernimmt SPRINGER 
HELIOS keine Verantwortung, bitte erkundigen Sie 
sich zeitgerecht vor Ihrem Urlaub über die aktuellen 
Bestimmungen. 

Weitere wichtige Reiseinfos

Datenschutz
Bevor Sie Ihre Reise antreten, vergessen Sie nicht, eine 
Vertrauensperson über Ihr Urlaubsziel und das gebuchte 
Hotel zu informieren, damit Sie in Notfällen erreichbar 
sind. Auf Grund des Datenschutzes dürfen weder wir als 
Reiseveranstalter noch Ihr Reisebüro Auskünfte an Dritte 
bezüglich Ihrer Buchung geben.

Nicht vergessen 
• Reisepass – Gültigkeit überprüfen 
    Bitte bedenken Sie, dass Sie für die Einhaltung der 
    Einreisebestimmungen Ihres Urlaubslandes 
    verantwortlich sind (Visa).
• Fotokopie des Reisepasses
• Reiseunterlagen
• Bankomat- bzw. Kreditkarten
• E-Card
• Krankenversicherungskarte* (siehe Krankenver-
 sicherung im Ausland)
• Reiseapotheke, regelmäßig einzunehmende 
    Medikamente
• Sonnenschutz, Wetter- bzw. Regenschutz 
• Ladegerät für Mobiltelefone, Powerbank, Kamera
• Führerschein (sollten Sie vorhaben ein Mietauto zu 
    nehmen)

Reiseunterlagen
Bitte überprüfen Sie, ob Ihre Reiseunterlagen mit den Da-
ten Ihrer Buchung übereinstimmen.

Krankenversicherung im Ausland
Pro Jahr verbringen rund eine Millionen Österreicher 
ihren Urlaub außerhalb Österreichs. Dabei krank oder 
verletzt zu werden, ist eine der unangenehmsten Erfah-

rungen, die man machen kann. Umso mehr, wenn man 
sich im Ausland befindet und mit dem lokalen Gesund-
heitssystem meist nicht vertraut ist. 
Doch praktisch jede Österreicherin und jeder Österreicher 
kann trotzdem beruhigt ins Ausland reisen: 
Mit der Europäischen Krankenversicherungskarte, kurz 
EKVK, hat jeder österreichische Sozialversicherte An-
spruch auf medizinische Behandlung im EU-Raum sowie 
in den Staaten des EWR und der Schweiz. Die EKVK gilt 
als Nachweis dieses Anspruchs und gehört daher auch 
bei einer Auslandsreise unbedingt in die Brieftasche, da-
mit sie immer griffbereit ist.
Unter www.chipkarte.at finden Sie weitere Informationen 
und den akutellen Folder zu „Gesund unterwegs: Mit der 
Europäischen Krankenversicherungskarte im Ausland“ 
mit den wichtigsten Fragen an den Arzt in 5 Sprachen, 
ein praktischer Ratgeber für Unfall und Krankheit im Aus-
land. Dieser Folder enthält nun alle wichtigen Fragen an 
einen Arzt, die sich im Zusammenhang mit einer Behand-
lung und der Abrechnung ergeben können – und das in 
den wichtigsten Sprachen der EU (neben Deutsch daher 
in Englisch, Französisch, Spanisch und Italienisch). Dies 
ist nicht zuletzt deshalb wichtig, da in den verschiedenen 
Ländern die Abrechnung unterschiedlich gehandhabt 
wird und Österreicher grundsätzlich wie inländische Pati-
enten des Gastgeberlandes behandelt werden.

Impfungen/Medikamente
Als Basisprogramm für alle Reiseziele ist der Schutz 
gegen Kinderlähmung/Polio (Poliomyelitis), Diphterie, Te-
tanus, Typhus sowie Hepatitis A und B anzuraten. Über 
die für Ihr Reiseziel darüber hinausgehend notwendigen 
Impfungen informiert Sie Ihr Arzt oder Apotheker.

Reiseapotheke
Es ist sinnvoll, einige Medikamente mitzunehmen: Mittel 
gegen Verstopfung oder Durchfall, Reisekrankheit, Fieber 
und schmerzlindernde Medikamente.

Sicherheitsbestimmungen für Handgepäck
Auf Flügen, die in der EU starten, dürfen Flüssigkeiten, 
Cremen, Pasten, Gels, Sprays etc. nur eingeschränkt mit-
geführt werden.
Flüssigkeiten, es sei denn, diese befinden sich in Ein-
zelbehältnissen mit einem Fassungsvermögen von 
nicht mehr als 100 ml oder einer gleichwertigen Maß-
einheit, und sämtliche Einzelbehältnisse sind in einem  
durchsichtigen, wieder verschließbaren Plastikbeutel 
mit einem Fassungsvermögen von nicht mehr als 1 l 
enthalten. Alle Einzelbehältnisse müssen leicht in den 
Plastikbeutel passen und dieser muss komplett geschlos-
sen sein (je 1 Beutel pro Person)
Zu den Flüssigkeiten zählen Gels, Pasten, Lotionen, Mi-
schungen aus Flüssigkeiten und Feststoffen sowie der 
Inhalt von Druckbehältern, wie z.B. Zahnpasta, Haargel, 
Getränke, Suppen, Sirup, Parfum, Rasierschaum, Aeroso-
le und andere Artikel mit ähnlicher Konsistenz.
Medikamente, Baby- und Spezialnahrung, die während 
des Fluges an Bord benötigt werden, können außerhalb 
des Plastikbeutels transportiert werden (müssen eben-
falls bei der Sicherheitskontrolle vorgezeigt werden).
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Weitere wichtige Reiseinfos

Artikel, die am Flughafen Graz oder Klagenfurt im Ab-
flugbereich (nach der Sicherheitskontrolle) und ande-
ren EU-Flughäfen oder an Bord eines EU-Flugzeuges 
erworben werden, unterliegen keinen mengenmäßigen 
Beschränkungen aufgrund dieser Sicherheitsbestim-
mungen.
Alle Flüssigkeiten sind an den Kontrollstellen zwecks 
Prüfung vorzulegen.

Ihr Gepäck 
Wir bitten Sie, folgende Ratschläge zu beachten, um 
eventuelle Probleme mit dem Gepäck zu vermeiden:
• Beim Bustransfer, vor allem am Urlaubsziel, überzeu- 
 gen Sie sich persönlich, dass Ihr Gepäck in den rich- 
 tigen Autobus verladen wird.
• Stellen Sie bitte Ihr Gepäck nicht unbeaufsichtigt ab, 
 vor allem nicht das Handgepäck mit den Dokumenten,  
    Mobiltelefone und Tablets.
• Wenn Sie am Abreisetag Ihr Zimmer räumen müssen  
 und das Gepäck bis zur Abreise an der Rezeption oder  
 in einem dafür bestimmten Zimmer abgestellt wird,  
 überzeugen Sie sich, dass Sie Ihr Gepäck Ihrer Gruppe 
 zuordnen.
• Dokumente, Bargeld, Mobiltelefone, Tablets, 
 E-Zigartetten, Akkus und Batterien, Foto-
    ausrüstung, Schmuck bitten wir Sie, nicht in jene
 Gepäckstücke zu geben, die auf dem Flughafen 
    eingecheckt werden, sondern in das Handgepäck.
Auch wenn Sie eine Gepäckversicherung haben und die 
Fluglinien bei eventueller Beschädigung, Fehlleitung oder 
Verlust des Reisegepäcks haftbar gemacht werden, er-
halten Sie für die angeführten Gegenstände nichts oder 
nur einen Teilbetrag zurück, auch ist der ideelle Wert in 
solchen Fällen meist höher als eine mögliche finanzielle 
Rückvergütung.
Bei Verlust des Reisegepäcks oder Schäden während 
des Fluges (beim Ein- oder Ausladen ins/vom Flugzeug): 
Unbedingt gleich nach der Ankunft am Flughafen vor der 
Passkontrolle bei dem jeweiligen „Lost and Found-Schal-
ter“ eine Bestätigung, einen sogenannten Property Irre-
gularity Report (P.I.R.), einholen. Dieses Dokument ist bei 
der Schadensmeldung an die Versicherung oder an die 
Fluglinie unbedingt notwendig, damit Sie Ihren Schaden 
ersetzt bekommen.
Kofferschäden müssen binnen 7 Tagen nach Rück-
kehr schriftlich bei der Fluglinie einlangen. Für 
die Erledigung notwendig sind der P.I.R (die Scha-
densmeldung vom Flughafen), das Flugticket bzw. 
die Bordkarte und die Rechnung des beschädigten 
Gepäckstückes (wenn vorhanden) bzw. ein Kos- 
tenvoranschlag für die Reparatur.

Für den Fall, dass Ihnen Ihr Reisepass abhanden kommt, 
können Sie vorsorgen bzw. sich die Behördenwege er-
leichtern, indem Sie eine Fotokopie Ihres Reisepasses 
separat aufbewahren.

Visavorschriften
Bitte beachten bzw. kontrollieren Sie die für Ihr Urlaubs-
gebiet betreffenden Pass-, Visa-, Impf- und Währungsbe-
stimmungen. Ihr Reisebüro berät Sie gerne über die ak-
tuellen Bestimmungen. Halten Sie diese Bestimmungen 
unbedingt ein, da es sonst zu erheblichen Schwierig-
keiten kommt. Allfällige Schäden, die sich aus der Nicht-
beachtung dieser Bestimmungen ergeben können, gehen 
zu Ihren Lasten. 

Zimmerwechsel und Mahlzeiten bei Ihrer An- und 
Abreise
Die Zimmereinteilung wird ausschließlich vom Hotel 
durchgeführt. Wir als Reiseveranstalter haben darauf kei-
nen Einfluss. Allfällige Wünsche werden jederzeit gerne 
weitergeleitet. 
Die Erfüllung kann jedoch nicht garantiert werden. 
Meerblick- bzw. Meerseitezimmer müssen nicht unbe-
dingt einen freien Blick zum Meer haben. Dieser könnte 
eventuell durch Bäume, Sträucher oder auch durch da-
vorstehende Bungalows beeinträchtigt sein.

Nach internationalen Gepflogenheiten ist Ihr gebuchtes 
Hotelzimmer, Appartement usw. frühestens zwischen 
12.00 und 15.00 Uhr bezugsfertig. Sollten Sie vor die-
sem Zeitpunkt ankommen, bitten wir um Ihr Verständnis, 
wenn Sie noch ein wenig auf Ihr Zimmer warten müssen.
Sollte die Abreise erst am Abend oder in der Nacht er-
folgen, wird Ihnen das Hotel nach Verfügbarkeit ein Um-
kleidezimmer oder einen Raum zum Abstellen des Ge-
päcks zur Verfügung stellen. Die Reiseleitung  ist Ihnen 
gerne dabei behilflich.
An den An- und Abreisetagen kann aufgrund der unter-
schiedlichen Flugzeiten die volle Anzahl der gebuchten 
Mahlzeiten nicht gewährleistet werden.

Transfer am Zielort
Nach der Ankunft am Zielflughafen wird Sie unsere ört-
liche Reiseleitung begrüßen (sofern sie Sie nicht schon 
während des Hinfluges begleitet) und Ihnen den jewei-
ligen Bus für den Transfer in Ihr gebuchtes Hotel bekannt-
geben. Größtenteils ist es möglich, dass mehrere Hotels 
angefahren werden, da diese Transfers immer Gruppen-
transfers sind.
Wir machen Sie auch darauf aufmerksam, dass Sie wäh-
rend des Bustransfers zum und vom Flughafen für Ihr Ge-
päck selbst verantwortlich sind, d.h. das Einladen in den 
Transferbus bzw. ins Taxi muss nach Möglichkeit von den 
Gästen persönlich überwacht werden.

Minimumarrangement
Bei Nichtbuchung des Hotelarrangements über uns kön-
nen wir für den Rückflug keine Haftung übernehmen. Wir 
müssen Sie daher aufmerksam machen, dass Sie für das 
zeitgerechte Erscheinen am Flughafen selbst verantwort-
lich sind. 
Es ist unbedingt erforderlich, dass Sie sich 24 Stunden 
vor dem Rückflug mit unserer örtlichen Agentur oder Rei-
seleitung in Verbindung setzen und sich die im Ticket an-
geführte Rückflugzeit bestätigen lassen. Die Adresse und 
Telefonnummer unserer örtlichen Agentur entnehmen Sie 
bitte dem Informationsblatt.
Bei Nichtinanspruchnahme eines Fluges, Nichterschei-
nen, verspätetem Eintreffen, Versäumnis oder derglei-
chen kann durch uns keine Rückerstattung erfolgen. 

Vor-/Nachsaison
Es kann sein, dass ausgeschriebene Einrichtungen wie 
Sport- und Unterhaltungsmöglichkeiten usw. noch nicht 
bzw. in der Nachsaison nicht mehr angeboten werden 
oder auch die Bar, Diskothek und Geschäfte in dem einen 
oder anderen Hotel nicht geöffnet sind. Dies gilt auch für 
die Infrastruktur der jeweiligen Urlaubsorte.

Leistungsstandard/Reklamationen
Wir haben uns gemeinsam mit unseren Partneragenturen 
bemüht, eine sorgfältige Auswahl an Unterkünften zu 
treffen, wobei der Leistungsstandard auch während der 
Saison ständig überprüft und mit den Hotelbesitzern über 
Verbesserungen diskutiert wird. Trotzdem kann es im 
gesamten Mittelmeerraum vorkommen, dass das Essen 
nicht abwechslungsreich (z.B. immer der gleiche Salat) 
oder kalt serviert wird. Genauso verhält es sich mit der 
Sauberkeit in den Hotels, die nicht immer mit unserem 
Reinlichkeitsstandard übereinstimmt.
Auch der Service ist nicht immer prompt, wie man es bei 
uns gewohnt ist. Leider kann es auch vorkommen, dass 
einmal etwas nicht in Ordnung ist.
Beachten Sie deshalb bitte, dass Reklamationen nur 
dann Berechtigung haben, wenn Sie Ihr Beanstandung 
so rasch wie möglich nach dem Auftreten, auf jeden Fall 
aber noch am Urlaubsort Ihrer Urlaubsbetreuung melden, 
um uns so die Möglichkeit der Abhilfe und Klärung an Ort 
und Stelle zu geben.
Sollte dies jedoch nicht möglich sein, benötigen wir 
immer eine schriftliche Kenntnisnahme Ihres Betreuers 
über Ihre Reklamation, damit diese von uns weiterbear-
beitet werden kann. 

Mietautos, -mofas und -mopeds
Es genügt der österreichische Führerschein (mindestens 
3 Jahre alt), Mindestalter ist 21 Jahre. In jedem Zielge-
biet gibt es die verschiedensten Angebote. Erkundigen 
Sie sich bitte bei Ihrer Reiseleitung. Sie wird Ihnen die 
besten und seriösesten Firmen bekanntgeben oder Ihnen 
bei deren Auswahl behilflich sein.

Flugzeitenänderungen
Die Fluggesellschaft behält sich die Änderung der Flug-
zeiten sowie Zwischenlandungen aus technischen und 
operationellen Gründen vor. Das Gleiche gilt für einen 
notwendig werdenden Wechsel der Fluggesellschaft oder 
des Fluggerätes. Für dadurch entstehende Verpflegungs-
leistungen besteht kein Ersatzanspruch.
Sowohl die Fluggesellschaft als auch der Veranstalter 
sind bestrebt, allfällige Verschiebungen oder Änderungen 
zu vermeiden. Sollte es dennoch dazu kommen, werden 
wir Sie, sofern man uns zeitgerecht in Kenntnis setzt, 
informieren. Bitte vermeiden Sie es, wichtige Termine 
knapp nach der angesetzten Ankunftszeit zu vereinbaren. 
Wir bitten um Ihr Verständnis. 

Der Umwelt zuliebe
Lassen Sie sich ruhig was abschauen. Gerade die Öster-
reicher sind in punkto Umweltbewusstsein ganz weit vor-
ne. Die Verbesserung des Umweltschutzes ist eines ihrer 
wichtigsten Anliegen für die Zukunft. Und das sind keine 
leeren Worte: Das „gelebte“ Umweltbewusstsein liegt 
in Österreich über dem europäischen Durchschnitt. Ein 
Grund, stolz zu sein und ein Anlass, den Umweltgedanken 
im Urlaub nicht zu Hause zu lassen.

Trinkwasser
Sauberes Trinkwasser ist ein Lebenselexier und in vie-
len Regionen häufig Mangelware. Helfen Sie mit, Wasser 
zu sparen und es sauber zu halten. Ölen oder fetten Sie 
sich erst nach dem Baden im Pool, See oder Meer ein. 
Ein Duschbad verbraucht weniger Wasser als ein Wan-
nenbad. 

Urlaubssouvenirs
Vorsicht ist beim Kauf von Souvenirs aus Tieren und 
Pflanzen geboten. Häufig fallen diese unter internationale 
Schutzgesetze und dürfen weder ein- noch ausgeführt 
werden! Kaufen Sie Reiseandenken, die im Gastland 
selbst hergestellt werden und die der Tier- und Pflanzen-
welt des Urlaubslandes keinen Schaden zufügen. Unter-
stützen Sie lokales Handwerk.

Übergepäck
Übergepäck oder auch sperrige Gegenstände wie z.B. 
Surfbretter, Fahrräder oder ähnliches müssen bei Bu-
chung bekannt gegeben werden. Der Transport dieser 
Gegenstände ist kostenpflichtig.

Lärm am Urlaubsort
Durch die rasante Entwicklung in den Urlaubszentren 
gibt es immer wieder Belästigungen durch Bauarbeiten. 
Ebenso kann es zu Lärmbelästigungen durch Disko-
theken, Bars usw. kommen.

Der Reisende hat dem Reiseveranstalter jede Vertrags-
widrigkeit, die er während der Erbringung der im Pau-
schalreisevertrag vereinbarten Reiseleistungen wahr-
nimmt, unter Berücksichtigung der jeweiligen Umstände 
unverzüglich mitzuteilen. Die Unterlassung dieser Mittei-
lung einer wahrgenommenen Vertragswidrigkeit kann 
dem Reisenden als Mitverschulden gemäß § 1304 ABGB 
angerechnet werden.


